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12. Wahlperiode 25. 10. 2000

Kleine Anfrage

der Abg. Beate Fauser FDP/DVP

und

Antwort

des Innenministeriums

Finanzierung der Feuerwehren im Land

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. In welcher Höhe hat das Land seit 1992 im Rahmen der Aufgaben des § 5
Feuerwehrgesetz die einzelnen Stadt- und Landkreise mit Zuwendungen
der Feuerschutzsteuer sowie weiteren Haushaltsmitteln unterstützt?

2. Wie teilen sich die Mittel in bauliche Investitionen, Fahrzeuge und säch-
liche Ausstattung auf?

25. 10. 2000

Beate Fauser FDP/DVP

S t e l l u n g n a h m e *)

Mit Schreiben vom 16. November 2000 Nr. 5–0430.3/00 beantwortet das
Innenministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

In Abstimmung mit der Fragestellerin beschränkt sich die Beantwortung der
Anfrage auf die Jahre 1995 bis 2000. Hintergrund dafür ist, dass sich 1995
die Grundlagen der Förderung erheblich geändert haben.
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*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 12 / 5653

Für die Förderung des Feuerwehrwesens wurden in den einzelnen Jahren fol-
gende Beträge verwendet:

1995: 83,9 Mio. DM
1996: 106,1 Mio. DM
1997: 97,6 Mio. DM
1998: 90,7 Mio. DM
1999: 80,7 Mio. DM
2000: 93,9 Mio. DM.

Diese Beträge sind teilweise bereits in der Beantwortung zu Drucksache
12/3939 genannt. Die Förderung beschränkt sich dabei nicht auf die finan-
zielle Unterstützung von Investitionen in Form von Projektförderung (Fahr-
zeuge, Gerätehäuser) und Kleinbeschaffungen, sondern umfasst auch weitere
Maßnahmen wie z. B. Bau und Betrieb der Landesfeuerwehrschule, Förder-
programme (Einsatzkleidung, Jugendfeuerwehr), Pauschale je Feuerwehran-
gehörigem oder freiwillige Leistungen des Landes für die Unfallfürsorge der
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.

Zu 2.:

Die Verteilung der an die Kommunen ausbezahlten Fördermittel in bauliche
Investitionen, Fahrzeuge und sächliche Ausstattung ergibt sich aus der beilie-
genden Zusammenstellung. Dabei sind in den Zahlen für das Jahr 2000 auch
die Verpflichtungsermächtigungen eingeschlossen.

In den Fällen, in denen eine Stadt mit Berufsfeuerwehr von ihrem Wahlrecht
Gebrauch gemacht hat und an Stelle von Einzelförderungen die Pauschale
(Festbetrag pro Planstelle) in Anspruch nimmt, wurde, soweit die Mittel für
die Projektförderung nicht zur Zuschussgewährung für alle förderfähigen An-
träge ausreichten, die Pauschale aus Gründen der Gleichbehandlung entspre-
chend gekürzt.

Zu den Zahlen des Regierungsbezirks Tübingen für das Jahr 1995 und der
Stadtkreise in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Stuttgart für die Jahre
1995 bis 1999 ist anzumerken, dass die Beträge jeweils nur in einer Summe,
aufgeteilt in bauliche Investitionen, Fahrzeuge und sonstige Projektförde-
rung, vorliegen. Auf eine differenzierte Darstellung wurde wegen des sonst
erforderlichen umfangreichen Erhebungsaufwands verzichtet.

Dr. Schäuble

Innenminister
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